
SEPA-Lastschriftmandat für das Abonnement:
Gläubiger-Identifi kationsnummer: DE 11ABO00000283399
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) die VWS Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd GmbH, Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von der VWS Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd GmbH auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN  BIC-Nr.

Name des Kreditinstitutes

Name, Vorname der/des Kontoinhaberin/Kontoinhabers                                             Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort 

Geburtsdatum des Kontoinhabers   

X
 Ort/Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich ges.Vertreter)

Wichtige rechtliche Garantie:
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die jeweils gültigen Bedingungen der VGWS an und 
nehme zur Kenntnis, dass ich meine Bestellung binnen 10 Tagen bei dem Verkehrsunterneh-
men schriftlich widerrufen kann.

Datum, 2. Unterschrift 

Datenschutz
Die VWS verwendet Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung dieses Vertrages
gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO. Nähere Informationen erhalten Sie unter
www.vws-siegen.de/datenschutz oder im Kundencenter. Der Fahrausweiskontrolldienstim 
Geltungsbereich des WestfalenTarifs erhält nur für die Fahrausweisprüfung relevanten Da-
ten. Sonstige, nicht vertragsbezogene Weitergaben an Dritte erfolgen ausschließlich unter 
Beachtung der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes.

  Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für aktuelle Informationen und 
Eigenwerbung verwendet werden.

  Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für die Markt- und Meinungsfor-
schung zur Erfüllung eigener Zwecke verwendet werden.

Folgender Fahrweg soll durch mein AzubiAbo Westfalen/NRWupgradeAzubi abgedeckt sein:

Der Fahrtweg wird abgedeckt durch Preisstufe

Start Ziel über

Haltestelle

Gemeinde/Ortsteil

Auszubildende, die mit der Fahrkarte zur Ausbildungsstätte und zur Schule fahren möchten, geben hier den Weg zur Schule an:

Start Ziel über

Haltestelle

Gemeinde/Ortsteil

Datum Unterschrift des Bestellers Unterschrift des gesetzl. Vertreters(bei Mindejährigen)

Ich bin Auszubildende(r):

Bitte schreiben Sie deutlich lesbar in Druckbuchstaben. Kreuzen Sie Zutreffendes bitte an

Familienname       Vorname

Straße mit Hausnummer

Postleitzahl  Wohnort

Vorwahl  Telefon-Nummer (tagsüber – Angabe freigestellt) Geburts-Datum
Tag/Monat/Jahr

weiblich männlich

X

 AzubiAbo Westfalen (für Azubis) gültig ab

 NRWupgradeAzubi (nur in Verbindung mit AzubiAbo Westfalen) gültig ab

Ich bestelle das:

Bescheinigung für 
AzubiAbo Westfalen und NRWupgradeAzubi

Bestellschein

Adresse/Stempel des Verkehrsunternehmens

VWS Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd GmbH

Marienhütte 2
57080 Siegen

Tel.: 0271 3181-0

info@vws-siegen.de
www.vws-siegen.de 

VWS Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd GmbH
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Wichtige Hinweise für Inhaber des AzubiAbo Westfalen  
und des NRWupgradeAzubi

Das AzubiAbo Westfalen gibt es als 
12-monatiges Abonnement für alle Aus-
zubildende und Berechtigte.

Das Ticket gilt im gesamten Westfalen-
Tarif für beliebig viele Fahrten innerhalb 
des Geltungsbereiches, ganztätig und 
ohne zeitliche Einschränkung.

Das Ticket gilt für den jeweils gültigen 
Monat und zwar vom ersten Tag eines 
Kalendermonats bis zum ersten Werktag 
des Folgemonats.

Die Mitnahme weiterer Personen und 
die Übertragbarkeit auf eine andere 
Person sind im AzubiAbo Westfalen nicht 
erlaubt.

Erweiterung: 
Das AzubiAbo Westfalen kann mit dem 
NRWupgradeAzubi ergänzt werden. 
Dann kann im gesamten Bundesland 
NRW mit Bus und Bahn im Nahverkehr 
gefahren werden.

Beim AzubiAbo Westfalen und  
NRWupgradeAzubi ist die Benutzung der 
1. Wagenklasse ausgeschlossen.

Es gelten die Bedingungen für den Ti-
cketbezug im Abo (Anlage 2 der Tarifbe-
stimmungen WestfalenTarif).

Es gilt die Regelung für ein Ausscheiden 
aus dem AzubiAbo Westfalen vor Ablauf 
der Laufzeit von 12 Monaten: monatliche 
Kündigung bei Zahlung des Differenzbe-
trages ist möglich.

Des Weiteren gelten insbesondere die Absätze 3.2.4.7 und 8.4.1 der Tarifbestimmungen des WestfalenTarifs.

Wer ist Auszubildende(r) oder Berechtigte(r)?

Berechtigung zum Bezug von Zeitkarten 
im Ausbildungsverkehr gemäß Tarif-
bestimmungen des Westfalen Tarifs 
(3.2.4.7)

Für Auszubildende und weitere Berech-
tigte werden ein AzubiAbo Westfalen 
und ein NRWupgradeAzubi ausgegeben.

Das AzubiAbo ist nur in der Kombinati-
on Kundenkarte und Wertmarke gültig, 
sofern es nicht im Scheckkartenformat 
aus Plastik ausgegeben wird.

Der Inhaber ist verpflichtet, auf Ver-
langen die rechtmäßige Benutzung des 
Zeittickets durch Vorlage eines Licht-
bildausweises und nötigenfalls durch 
Wiederholung der Unterschrift nachzu-
weisen.

AzubiAbo Westfalen und NRWupgradeA-
zubi sind nicht übertragbar und beinhal-
ten keine Mitnahmeregelung.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen 
für MonatsTickets entsprechend Ziffer 
3.2.3.1.

Zur Benutzung von AzubiAbo Westfalen 
und NRWupgradeAzubi sind nachstehen-
de Personen berechtigt:

a)  Personen, die in einem Berufsausbil-
dungsverhältnis im Sinne des Be-
rufsbildungsgesetzes oder in einem 
anderen Vertragsverhältnis im Sinne 
des § 26 des Berufsbildungsgesetzes 
stehen, sowie Personen, die in einer 
Einrichtung außerhalb der betrieb-
lichen Berufsausbildung im Sinne des 
§ 43 Abs. 2 des Berufsbildungsge-
setzes, § 36 Abs. 2 der Handwerksord-
nung ausgebildet werden.

b)  Teilnehmer an einem freiwilligen so-
zialen Jahr oder an einem freiwilligen 
Ökologischen Jahr sowie Teilnehmer 
am Bundesfreiwilligendienst oder 
vergleichbaren sozialen Diensten.

c)  Beamtenanwärter des einfachen und 
mittleren Dienstes bzw. der Lauf-
bahngruppe 1 sowie Praktikanten und 
Personen, die durch Besuch eines Ver-

waltungslehrgangs die Qualifikation 
für die Zulassung als Beamtenanwär-
ter des einfachen und mittleren Diens-
tes bzw. der Laufbahngruppe 1 erst 
erwerben müssen, sofern sie keinen 
Fahrkostenersatz von der Verwaltung 
erhalten.

d)  Personen, die für eine Weiterbildungs-
maßnahme Leistungen nach dem Auf-
stiegsfortbildungsförderungsgesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Juni 2016 (BGBl. I S. 1450), das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1147) geändert 
worden ist, erhalten (Teilnehmer eines 
Meisterkurses an einer Handwerks-
kammer oder in Vorbereitung auf eine 
Meisterprüfung an der Industrie- und 
Handelskammer).

Darüber hinaus werden regionale Azubi- 
MonatsTickets für Auszubildende und Be- 
rechtigte angeboten; eine Darstellung fin-
det sich in den Abschnitten der Teilräume.

Datenschutz
Die VWS verwendet Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung dieses Vertrages gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO.  
Nähere Informationen erhalten Sie unter www.vws-siegen.de/datenschutz oder im Kundencenter.  
Der Fahrausweiskontrolldienst im Geltungs bereich des WestfalenTarifs erhält nur für die Fahrausweisprüfung relevanten Daten.  
Sonstige, nicht vertragsbezogene Weitergaben an Dritte erfolgen ausschließlich unter Beachtung der DSGVO und des Bundesdaten-
schutzgesetzes.

  Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für aktuelle Informationen und Eigenwerbung verwendet werden. 

  Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für die Markt- und  Meinungsforschung zur Erfüllung eigener Zwecke  
verwendet werden.

Nur für Auszubildende:

Bestätigung des Ausbildungsbetriebes
Vom Ausbildungsbetrieb wird bescheinigt, dass

1. der/die Auszubildende in einem vom zuständigen Bundesministerium anerkannten Ausbildungsberuf ausgebildet wird und
2. der Ausbildungsvertrag für die gesamte Ausbildungszeit abgeschlossen ist.

Die Ausbildung endet voraussichtlich am:

Ausbildungsberuf (Bezeichnung):

Ausbildungsvertrags-Nummer:

der Handwerks-/Handelskammer in:

Anschrift der Ausbildungsstätte:

Datum:

Stempel und Unterschrift der Lehranstalt/Ausbildungsstätte

T T M M J J J J

T T M M J J J J

Bestätigung der Ausbildungsstätte/des Trägers des sozialen Dienstes
von der Ausbildungsstätte  Vom Träger des sozialen Dienstes

wird bestätigt, dass für den oben genannten Antragsteller die Voraussetzung für den Erwerb von Monatskarten im Ausbildungsverkehr 
entsprechend dem Artikel 6 der zweiten Verordnung zur Änderung personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften vom 30 Juni 
1989 erfüllt sind. Die zutreffende Berechtigung ist nach den auf der zweiten Seite abgedruckten Tarifbestimmungen anzukreuzen:

Die Ausbildung/der soziale Dienst endet am:

Anschrift der Ausbildungsstätte:

Datum:
Stempel und Unterschrift der Ausbildungsstätte/des Trägers des sozialen Dienstes

3.2.4.7 a 3.2.4.7 b 3.2.4.7 c 3.2.4.7 d

Nur für den erweiterten Personenkreis (gemäß Verordnung des Bundesminiteriums für Verkehr vom 30. Juni 1989)

T T M M J J J J

T T M M J J J J

Dieses Feld wird vom Verkehrsunternehmen ausgefüllt:

gültig bis:
Die Angaben des Bestellscheines werden durch das bearbeitende Verkehrsunternehmen nur im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet.

Nr. der Kundenkarte
bearbeitet von:

ggf. Abonummer Datum:T T M M J J J J T T M M J J J J
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AzubiAbo Westfalen
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Grenzenlose Mobilität in NRW


